
Maßnahmen zur Erreichung der Friedenshektarerträge 
einen bedeutungsvollen Schritt zur Verwirklichung des 
Volkswirtschaftsplanes 1950 sehen. Die Mitglieder des 
Ausschusses erwarten, daß alle Parteien und Organi
sationen, all£ Werktätigen und insbesondere die werk
tätige Landbevölkerung die Durchführung dieser Maß
nahmen und die Erreichung der Friedenserträge sichern 
helfen. Der Ausschuß für Land- und Forstwirtschaft 
bittet alle Abgeordneten der Provisorischen Volks
kammer, dem Entwurf des Gesetzes über Maßnahmen 
zur Erreichung der Friedenshektarerträge geschlossen 
zuzustimmen.

Vizepräsident Matern:
Wir treten in die Aussprache ein. Das Wort hat Herr 

Abgeordneter Paul Graeber von der Sozialdemokrati
schen Fraktion.

Abg. Graeber (Sozialdem. Frakt.):
Meine Damen und Herren! Namens der Sozialdemo

kratischen Fraktion habe ich Ihnen folgende Erklärung 
abzugeben:

Die Vorlage der Regierung erweckt bei uns den Ein
druck einer guten und wohldurchdachten Planungs
arbeit. Die Abstimmung mit den anderen Ministerien 
erscheint uns gewährleistet. Deshalb stimmen wir grund
sätzlich diesem Gesetz zu. Was wir noch darüber hinaus 
auszuführen haben, möchten wir in die Form einer 
Empfehlung kleiden, und zwar komme ich später darauf 
zu sprechen.

Zunächst ist zu sagen: Wenn wir die Kartenwirtschaft 
beseitigen wollen — und das ist ja wohl unser aller 
Wunsch —, dann müssen die Hektarerträge gesteigert 
werden, denn wir können uns nicht auf westliche Me
thoden einlassen und irgendwelche Kredite für diese 
Zwecke aufnehmen. Ein Mittel dazu, diese Hektar
erträge zu steigern, ist der vorliegende Antrag der Re
gierung der Deutschen Demokratischen Republik, der 
alle Kräfte zusammenfaßt, um dieses Ziel, das nur zu 
begrüßen ist, zu erreichen.

Wenn im § 17 gesagt wird, daß endlich die Koppelung 
zwischen Düngemittellieferung und dem Aufkauf freier 
Spitzen aufgehoben werden soll, so begrüßen wir das.

In § 27 wird über die Tierärzte und Veterinärhelfer 
gesprochen. Wir stehen auf dem Standpunkt, daß hier 
grundlegend Wandel geschaffen werden muß, denn 
Tierärzte und Veterinärhelfer sind zur Zeit zu wenig 
vorhanden. Außerdem bitten wir zu bedenken, daß eine 
gewisse Medikamentenreserve angelegt werden muß, 
um bei ausbrechenden Tierseuchen sofort die ent
sprechenden Hilfsmaßnahmen durchführen zu können.

Der § 36, der über die Wasserwirtschaftsabteilungen 
und die Wasserwirtschaftsämter spricht, hat eine Be
deutung, die nicht hoch genug veranschlagt werden 
kann. Wir sind in den letzten 20 Jahren mit der Wasser
wirtschaft verkehrte Wege gegangen. Wir haben eine 
große Industrie aufgebaut, haben viel Grundwasser 
entnommen und haben nun erleben müssen, daß im 
Gefolge des letzten Krieges die Pumpanlagen meist 
ausgefallen sind; dazu kamen die Stromkalamitäten, 
und infolgedessen stieg der Grundwasserstand stark 
an. Der Grundwasserstand kann ein Freund oder ein 
Feind der Landwirtschaft sein. Bei zu niedrigem Grund
wasserstand verdorrt alles, und ist er zu hoch, ver
sauern die Wiesen. Wenn im Gesetz vorgesehen ist, 
die Wasserwirtschaft zu zentralisieren und dem Mini
sterium für Land- und Forstwirtschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik zu unterstellen, so ist das 
eine Maßnahme, die unbedingt schnellstens durch
geführt werden muß. Uns Berliner interessiert die 
Sache ganz besonders, weil wir in den östlichen Ge
bieten, von Lichtenberg bis Stadtmitte, ebenfalls Grund

wasser in den Kellern haben, eine Angelegenheit, die 
zu einer Katastrophe für den Wohnungsbau führen 
kann. Wir sollten dabei auf die Empfehlungen und 
Erfahrungen unserer Freunde aus der Sowjetunion 
zurückkommen, die auch in dieser Beziehung wieder 
den einzig richtigen Weg gegangen sind, den Weg 
„zurück zur Natur“; keine Pumpanlagen, sondern die 
Vorfluter in Ordnung bringen und auf die sonstigen 
Möglichkeiten der Grundwassersenkung eingehen.

Aus den angeführten Gründen geben wir dem Gesetz 
unsere Zustimmung.

(Beifall)

Vizepräsident Matern:
Das Wort hat Herr Abgeordneter Hillebrandt, CDU.

Abg. Hillebrandt (CDU):
Abgeordnete der Volkskammer, meine Damen und 

Herren! Die Voraussetzung für die Verwirklichung des 
Volkswirtschaftsplans ist eine hinreichende und immer 
besser werdende Ernährung. Dazu ist der Landwirt
schaft im Volkswirtschaftsplan als Mindestziel die 
Erreichung der Vorkriegshektarerträge gestellt. Das 
Ziel ist zu erreichen, wenn erstens die Landbevölke
rung die Notwendigkeit der dazu getroffenen Maß
nahmen in ihrer Gesamtheit voll und ganz erkennt, 
und wenn zweitens Regierung, Wissenschaft und 
Technik sowie alle fortschrittlichen Kreise die Arbeit 
der Landwirtschaft mit allen Kräften unterstützen. 
Das ist der Sinn und das Ziel des vorliegenden Gesetz
entwurfes.

Wir halten die Abfassung dieses Entwurfs, nämlich 
die Paragraphierung der Bestimmungen und die zu
gleich beigegebene Begründung für zweckmäßig, weil 
dadurch bei denen, die es besonders angeht, bei der 
werktätigen Landbevölkerung, überall der Sinn und 
der Zweck des Gesetzes am besten verstanden werden.

Wir begrüßen es, daß dieser Gesetzentwurf nicht 
nur aus der Verwaltung allein, also nicht vom grünen 
Tisch kommt, sondern daß er, wie aus den einzelnen 
Schwerpunkten zu erkennen ist, auch auf dem 
Erfahrungsaustausch einer im November 1949 ein- 
berufenen Arbeitstagung von Bauerndelegierten, 
Agrarwissenschaftlern, Technikern, VdgB, Aktivisten 
der MAS usw. fußt Daneben sind die im Laufe der 
letzten Jahre auch von unserer Partei sowie die von 
allen politischen Parteien gemachten Vorschläge sinn
gemäß mit verankert. Dadurch ist nicht nur von 
vornherein eine große Vertrauensbasis, sondern auch 
die große Verpflichtung aller fortschrittlichen Kreise 
zu seiner Verwirklichung gegeben.

Der Leitgedanke, unter dem der Entwurf weiterhin 
steht, ist, wie bei allen früheren Plänen, der für uns 
einzig mögliche und gesunde, nämlich: „ein Volk hilft 
sich selbst!“ So werden wir aber auch einmal allein 
die Früchte des Aufbaues ernten.

Die in den einzelnen Titeln vorgesehenen Maß
nahmen und die dazu bereitgestellten Mittel dienen 
vorzugsweise der Entfaltung der bäuerlichen Selbst
hilfe. Dadurch dienen sie nicht nur der Erreichung 
des für 1950 gestellten Zieles, sondern darüber hin
aus auch noch der damit wiedergewonnenen Normali
sierung der Landwirtschaft und der Fortentwicklung 
des Bauernstandes auch für die kommenden Zeiten 
mit ihren noch größeren Aufgaben.

Nun zu den einzelnen Maßnahmen. Bei den in 
Abschnitt I für die Förderung des Ackerbaus ge
troffenen Maßnahmen verdienen die Förderung der 
Tiefkultur und die weitere Ausgestaltung der 
Maschinenausleihstationen besondere Beachtung. Die 
bisherigen Untergrundgeräte sind zur Zeit noch eine 
ungenügende Teillösung. Das nach dem Gesetzentwurf
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